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Anti-BEPS-I-Gesetz
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 16.12.2016 stimmte der Bundesrat dem „Gesetz zur Umsetzung der Änderungen 
der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen 
und -verlagerungen“, kurz auch „Anti-BEPS-I-Gesetz“, zu. Hinter dem seltsam an-
mutenden Gesetzestitel verbergen sich neue Informationspflichten, die international 
agierende Unternehmen betreffen.
Die OECD hatte mit der Veröffentlichung ihres Berichts über die Ergebnisse des Pro-
jekts gegen Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung („Base Erosion and Profit Shif-
ting“ – kurz BEPS) konkret umsetzbare Empfehlungen zur Ausräumung bestehender 
Defizite des internationalen Steuerrechts vorgelegt. Mit dem nun verabschiedeten 
Gesetz sollen die gemachten Empfehlungen teilweise in deutsches Recht umgesetzt 
werden. 
Kernpunkt ist ein dreistufiger Aufbau der Verrechnungspreisdokumentation beste-
hend aus Stammdokumentation (Master File), landesspezifischer, unternehmensbe-
zogener Dokumentation (Local File) und länderbezogenem Bericht (Country-by-
Country Report – CbCR).
Die Umsetzung der OECD-Empfehlung zu „Master File“ und „Local File“ erfolgt durch 
Modifikation des § 90 Abs. 3 AO. Die Sachverhalts- und Angemessenheitsdokumen-
tation wird im Rahmen des „Local Files“ umgesetzt. Dieses umfasst weitestgehend 
die bisher schon zu erstellenden Dokumentationsbestandteile. Zur Erstellung einer 
Stammdokumentation (Master-File) sind nur solche Unternehmen verpflichtet, die im 
vorangegangenen Wirtschaftsjahr einen Umsatz von mindestens 100 Mio. EUR er-
zielt haben. Die weitere Konkretisierung der Details der neuen Dokumentationsvor-
schriften soll durch Anpassung der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung 
(GAufzV) erfolgen.
Die neue Vorschrift gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2016 beginnen. Es 
besteht nach wie vor keine Verpflichtung, die Dokumentation jährlich mit der Steuer-
erklärung einzureichen. Vielmehr ist sie erst auf Anforderung im Rahmen einer Be-
triebsprüfung vorzulegen. Nichtsdestotrotz empfehlen wir insbesondere aus Compliance- 
Gesichtspunkten eine frühzeitige Erstellung und Ergänzung bzw. Aktualisierung der 
betreffenden Dokumentationsbestandteile.
Betroffen vom „Country-by-Country Report“ sind nur Konzernobergesellschaften in 
Deutschland, deren konsolidierte Umsatzerlöse der Unternehmensgruppe im voran-
gegangenen Wirtschaftsjahr mindestens 750 Mio. EUR betragen haben.
In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen empfehlen wir eine umfassende Bestands-
aufnahme im Bereich der gruppeninternen Leistungsbeziehungen. Dies ist nicht nur 
mit Blick auf die neuen und international abgestimmten Dokumentationsvorschriften 
und die sich verschärfenden Anforderungen an die Sorgfaltspflichten bei der Erstel-
lung von Steuererklärungen erforderlich. Eine gruppenweit koordinierte Vorgehens-
weise ist auch in Bezug auf die Verrechnungspreisfestlegung unerlässlich.
Sofern Sie Fragen haben oder weitergehende Erläuterungen wünschen, sprechen 
Sie uns gerne an.
Mit freundlichen Grüßen

Rolf Groß
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Neue Anforderungen  
an Kassensysteme ab  
1. Januar 2017

Ab dem 1. Januar 2017 sollten nur 
noch elektronische Kassensysteme 
eingesetzt werden, die Einzelumsätze 
aufzeichnen. Diese Aufzeichnungen 
müssen dann mindestens zehn Jah-
re aufbewahrt werden. Damit läuft 
eine Übergangsregelung aus, wo-
durch Unternehmen in bargeldinten-
siven Branchen möglicherweise grö-
ßere Investitionen vornehmen müssen.

Seit einigen Jahren schon sind Un-
ternehmer, die digitale Kassen ein-
setzen, angehalten, jeden Einzelum-
satz durch die Kasse aufzeichnen zu 
lassen, zu speichern und mindes-
tens zehn Jahre aufzubewahren. Die 
so erzeugten digitalen Unterlagen 
müssen innerhalb der Aufbewah-
rungsfrist jederzeit verfügbar, unver-
züglich lesbar und maschinell aus-
wertbar archiviert werden.

Bislang brauchten Unternehmer diese 
Anforderungen nicht erfüllen, wenn 

sie ein altes Kassensystem einge-
setzt haben, das den aktuellen Vor-
gaben nicht entspricht und nach-
weislich auch nicht entsprechend 
aufgerüstet werden kann. Mit Wir-
kung zum 1. Januar 2017 ist diese 
Möglichkeit entfallen. Damit reicht 
eine Aufbewahrung des sogenann-
ten Z-Bons nicht mehr aus, wenn die 
einzelnen Tagesbuchungen durch 
dessen Ausdruck gelöscht werden.

Wichtig für alle Unternehmer, die 
eine elektronische Registrierkasse 

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

Termine Februar 2017 ! Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern 
und Sozialabgaben fällig werden:

Steuerart                                         Fälligkeit                   Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
                                                                                                        Überweisung1                       Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,       10.2.2017                         13.2.2017                               7.2.2017
Solidaritätszuschlag3

  
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer4                                      15.2.2017                          20.2.2017                             10.2.2017

Umsatzsteuer-        15.2.2017      20.2.2017        10.2.2017
Sondervorauszahlung5  

Gewerbesteuer                                    10.2.2017                          13.2.2017                             07.2.2017

Grundsteuer                                      10.2.2017                          13.2.2017                             07.2.2017

Sozialversicherung6                     24.2.2017                            entfällt                                  entfällt

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen.

1        Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Mo- 
nats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzei-
tig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2        Bei Zahlung durch Scheck ist zu be- 
achten, dass die Zahlung erst drei 

Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

3        Für den abgelaufenen Monat.

4        Für den abgelaufenen Monat, bei 
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat, bei Vierteljahreszah-
lern (mit Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5        Die Fälligkeitsregelungen der Sozial-
versicherungsbeiträge sind einheit-
lich auf den drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats vorgezogen 
worden. Um Säumniszuschläge zu 

vermeiden, empfiehlt sich das Last-
schriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abgabe-
termin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 22.02.2017) an die jeweilige Ein-
zugsstelle übermittelt werden. Regio-
nale Besonderheiten bzgl. der Fällig-
keiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauf-
tragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.



3

verwenden, ist die Unveränderbarkeit 
der gespeicherten Daten („Manipula-
tionssicherheit“). Kassenhersteller dür- 
fen nicht ermöglichen, dass die Da-
ten so verändert oder gelöscht wer-
den können, dass der ursprüngliche 
Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Eine 
Möglichkeit dafür ist das INSIKA-
Verfahren (Integrierte Sicherheits- 
lösung für messwertverarbeitende 
Kassensysteme), durch das alle  
Daten signiert werden. Damit kön-
nen nachträgliche Veränderungen 
erkannt werden. Der Schlüssel wird 
durch eine Chipkarte erzeugt.

Eine Registrierkassenpflicht soll es 
aber nach wie vor nicht geben. Un-
ternehmer, die keine manipulations-
sichere Registrierkasse verwenden 
wollen, können daher wie bisher 
eine offene Ladenkasse führen. Sie 
setzt voraus, dass die Kassenbe-
stände täglich gezählt und die Ta-
geseinnahmen ausgehend vom tat-
sächlichen Kassenbestand ermittelt 
werden, sofern nicht sämtliche Ein-
zeleinnahmen aufgezeichnet wer-
den. Ein täglich zu führendes Zähl-
protokoll sowie ein ordnungsgemäß 
geführtes Kassenbuch sind dafür er-
forderlich.

Hinweis: Elektronische Kassen 
nimmt der Gesetzgeber mit dem Ge-
setz zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Grundaufzeichnungen 
weiterhin in den Fokus. Die ver-
schärften Neuerungen sind jedoch 
ab 1. Januar 2017 noch nicht zu be-
rücksichtigen (BMF, Schr. v. 26.11. 
2010, IV A 4 – S 0316/08/10004-07, 
BStBl 2010 I, S. 1342).

Dauerfristverlängerung  
für Umsatzsteuer 2017  
beantragen

Unternehmer sind verpflichtet, wäh-
rend des laufenden Jahres Voraus-
zahlungen auf die Umsatzsteuer zu 
leisten. Voranmeldungszeitraum (§ 18 
Abs. 2 UStG.) für die Umsatzsteuer 
ist grundsätzlich

• das Kalendervierteljahr,

• der Kalendermonat, wenn die Steuer 
des Jahres 2016 mehr als 7.500 € 
betragen hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr 
als 1.000 € betragen, kann das Fi-
nanzamt den Unternehmer von der 
Verpflichtung zur Abgabe von Voran-
meldungen und von der Entrichtung 
von Vorauszahlungen befreien.

Wenn sich im Jahr 2016 ein Vorsteu-
er-Überschuss von mehr als 7.500 € 
ergeben hat, kann durch Abgabe der 
Voranmeldung Januar 2017 oder ei-
nes Antrags auf Dauerfristverlänge-
rung (§ 46 UStDV) für 2017 jeweils 
bis zum 10.02.2017 der monatliche 
Voranmeldungszeitraum beibehalten 
werden.

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuer-
voranmeldungen monatlich abge-
ben, können Fristverlängerung für 
2017 in Anspruch nehmen, wenn sie 
bis zum 10.02.2017 einen Antrag 
beim Finanzamt stellen.

Die Fristverlängerung ist davon ab-
hängig, dass eine Sondervorauszah-
lung in Höhe eines Elftels der Sum-
me der Vorauszahlungen für 2016 
angemeldet und bis zum 10.02.2017 
geleistet wird. Diese Sondervoraus-
zahlung wird auf die am 12.02.2018 
fällige Vorauszahlung für Dezember 
2017 angerechnet.

Dies hat zur Folge, dass die Voranmel- 
dungen und Vorauszahlungen je-
weils einen Monat später fällig sind. 
D. h. die Anmeldungen ab Voranmel-
dungszeitraum Januar 2017 müssen 
grundsätzlich erst bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitpunkt folgenden 
Monats abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag.

Zu beachten ist, dass ein einmal ge-
stellter und genehmigter Antrag so 
lange gilt, bis der Unternehmer den 
Antrag zurücknimmt oder das Finanz-
amt die Fristverlängerung widerruft.

Vierteljahreszahler müssen keine Son- 
dervorauszahlung entrichten. Auch 

für sie gilt die für ein Kalenderjahr 
genehmigte Fristverlängerung für 
die folgenden Kalenderjahre weiter, 
wenn sich die Verhältnisse nicht ge-
ändert haben. Ein erstmaliger Antrag 
ist in diesen Fällen bis zum 10.04. 
2017 zu stellen.

Für Unternehmer, die ihre berufliche 
oder gewerbliche Tätigkeit neu be-
gründen, ist im Jahr der Aufnahme 
der Tätigkeit und im folgenden Jahr 
grundsätzlich der Kalendermonat Vor- 
anmeldungszeitraum.

Unterschiedliche Vorsteuer-
aufteilung bei gemischt 
genutzten Gebäuden  
hinsichtlich Herstellungs- 
und Erhaltungsaufwand

Wird ein Gebäude sowohl zur Aus-
führung steuerpflichtiger als auch 
steuerfreier Umsätze genutzt (z. B. 
durch Option steuerpflichtige Ver-
mietung an Gewerbetreibende und 
steuerfreie Vermietung an Ärzte), ist 
die Umsatzsteuer auf Eingangsleis-
tungen nur teilweise als Vorsteuer 
abzugsfähig. Dabei ist wie folgt zu 
differenzieren:

• Die Umsatzsteuer für die Herstel-
lung ist nach dem prozentualen 
Verwendungsverhältnis des ge-
samten Gebäudes aufzuteilen. Es 
erfolgt keine vorherige Aufteilung 
der den einzelnen Gebäudeteilen 
zuordenbaren Aufwendungen.

Beispiel:

Das Erdgeschoss wird steuerpflichtig 
vermietet, das Obergeschoss steuer-
frei. Die gesamte Umsatzsteuer wird 
aufgeteilt und nicht nur die beide Ge-
schosse betreffende (z. B. Dach).

• Demgegenüber werden Eingangs-
leistungen für die Nutzung, Erhal-
tung und Unterhaltung des Gebäu-
des soweit möglich den einzelnen 
Gebäudeteilen zugeordnet. Die 
Umsatzsteuer auf die Erneuerung 
der Fenster im Erdgeschoss ist 
also in voller Höhe abzugsfähig, 
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die für die Erneuerung der Fenster 
im OG überhaupt nicht und die für 
Reparaturarbeiten am Dach nur 
anteilig.

• Aufteilungsmaßstab ist regelmä-
ßig der Flächenschlüssel. Der Um-
satzschlüssel (Verhältnis der mit 
den einzelnen Gebäudeteilen er-
zielten Umsätze – objektbezoge-
ner Umsatzschlüssel - oder Ge-
samtheit der vom Unternehmer 
bewirkten Umsätze – gesamtum-
satzbezogener Umsatzschlüssel) 
kommt nur zur Anwendung, wenn 
die Nutzflächen nicht miteinander 
vergleichbar sind, etwa wenn die 
Ausstattung der den unterschiedli-
chen Zwecken dienenden Räume 
(z. B. Höhe der Räume, Dicke der 
Wände und Decken, Innenaus-
stattung) erhebliche Unterschiede 
aufweist (BFH, Urt. v. 10.08.2016, 
XI R 31/09, BFH/NV 2016, S. 1654).

Rechtlich nicht selbststän-
dige und steuerlich nicht 
gesondert zu betrachtende 
Kanzleien einer Partner-
schaftsgesellschaft unter-
halten nur einen Betrieb

Eine aus Rechtsanwälten bestehen-
de Partnerschaftsgesellschaft unter-
hielt drei Kanzleien an unterschiedli-
chen Standorten. Im Außenverhältnis 
waren die Partner verpflichtet, alle 
ihnen übertragenen Mandate im Na-
men der Partnerschaft anzunehmen 
und zu bearbeiten. Das Vermögen 
der Partnerschaft setzte sich aus 
den in den einzelnen Kanzleien be-
findlichen Vermögenswerten zusam-
men. Sämtliche Einnahmen flossen 
der Partnerschaft zu. Jeder Partner 
war im Außenverhältnis allein zur 
Vertretung der Partnerschaft berech-
tigt.

Nach der Regelung im Innenverhält-
nis wurden die Einnahmen kanzlei-
weise zugerechnet. Gewinn- und 
Verlustrechnungen wurden für jede 
Kanzlei auf der Basis einer eigenen 
Buchführung getrennt ermittelt und 

die Vermögenswerte entsprechend 
zugeordnet. Auch in Bezug auf die 
Beteiligungsverhältnisse der Partner 
gab es eine von der Außendarstellung 
abweichende Regelung. Das Finanz-
amt folgte bei der Veranlagung der 
Vorgehensweise der Partnerschaft 
im Innenverhältnis und erließ unter-
schiedliche Feststellungsbescheide.

Im Rahmen einer Außenprüfung ge-
langte der Prüfer zu der Auffassung, 
dass es sich bei der Partnerschafts-
gesellschaft nur um einen einheit- 
lichen Betrieb handelte. Dieser Mei-
nung folgend wurde der Höchstbetrag 
für die Inanspruchnahme von Inves-
titionsabzugsbeträgen auf einen Be-
trieb beschränkt und die Abzugs- 
fähigkeit von Schuldzinsen entspre- 
chend eingeschränkt.

Die Sichtweise des Prüfers ist nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH, Urt. v. 13.07.2016, VIII R 56/13, 
DStR 2016, S. 2377) zutreffend. Ge-
werbliche Personengesellschaften 
können nur einen Betrieb unterhal-
ten. Die für gewerbliche Mitunterneh-
merschaften entwickelten Grundsät-
ze gelten für Personengesellschaften 
mit ausschließlich Einkünften aus 
freiberuflicher Tätigkeit entspre-
chend. Die Partnerschaftsgesell-
schaft ist eine Gesellschaft dieser 
Art. Regelungen der Partnerschafts-
gesellschaft im Innenverhältnis las-
sen keine andere Beurteilung zu.

Deshalb konnte der Investitionsab-
zugsbetrag nicht von jeder einzelnen 
Kanzlei in Anspruch genommen wer-
den (§ 7g EStG). Die Regelung ist 
betriebs- und nicht personenbezo-
gen konzipiert. Auch die Beschrän-
kung des Schuldzinsenabzugs ist so 
zu verstehen, dass der Mindestab-
zug nicht jedem Mitunternehmer in 
voller Höhe zusteht. Die Höchstbe-
tragsregelung ist betriebsbezogen 
anzuwenden.

Zulässigkeit der Amtsnie-
derlegung des Alleinvor-
stands einer Aktiengesell-
schaft

Die Amtsniederlegung des Alleinvor-
stands einer Aktiengesellschaft führt 
auch dann nicht zur Handlungsunfä-
higkeit der Gesellschaft, wenn nur 
noch ein Aufsichtsratsmitglied ver-
blieben ist.

Das entschied das Hanseatische 
Oberlandesgericht Hamburg (Han-
seatisches OLG Hamburg, Beschl. v. 
27.06.2016, 11 W 30/16, DB 2016, 
S. 1928) und führte zur Begründung 
aus, dass sowohl das Aufsichtsrats-
mitglied als auch jeder Aktionär die 
gerichtliche Ergänzung des Auf-
sichtsrats (§ 104 Abs. 1 Satz 1 AktG) 
beantragen können und der Auf-
sichtsrat sodann einen neuen Vor-
stand bestellen kann.

Dementsprechend war in dem ent-
schiedenen Fall die Amtsniederle-
gung nicht rechtsmissbräuchlich, sie 
musste antragsgemäß im Register 
eingetragen werden.

Entscheidung über verdeckte 
Gewinnausschüttung bei 
Gesellschafter-Fremd- 
finanzierung bei Zwischen-
schaltung einer Personen-
gesellschaft in deren Fest-
stellungsverfahren

Gewährt eine Mutterkapitalgesell-
schaft ihrer Tochterkapitalgesellschaft 
ein Darlehen, stellen die von der 
Tochter gezahlten Zinsen unter be-
stimmten Voraussetzungen verdeck-
te Gewinnausschüttungen (vGA) an 
die Mutter dar, die das zu versteu-
ernde Einkommen der Tochter nicht 
mindern. Ist die Tochter an einer Per-
sonengesellschaft (z. B. Kommandit-
gesellschaft) beteiligt und gewährt 
die Mutter das Darlehen der Perso-
nengesellschaft, ist fraglich, ob die 
vGA den Gesamtgewinn und damit 
auch den Gewerbeertrag der Perso-
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nengesellschaft erhöht oder erst auf 
Ebene der Tochtergesellschaft zu 
berücksichtigen ist. Dies ist insbe-
sondere dann von Bedeutung, wenn 
es sich um ausländische Kapitalge-
sellschaften handelt, die in Deutsch-
land nicht gewerbesteuerpflichtig sind.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
07.06.2016, I R 51/14, BFH/NV 
2016, S. 1642) hat die Streitfrage 
eindeutig dahingehend entschieden, 
dass die vGA Teil des gesondert und 
einheitlich festzustellenden Gewinns 
der Personengesellschaft und damit 
auch bei der Ermittlung ihres Gewer-
beertrags zu erfassen ist. Der enge 
Zusammenhang mit der Gewinner-
mittlung der Personengesellschaft 
ergibt sich daraus, dass die Frage, 
ob eine vGA vorliegt, nur unter Ein-
bezug der Personengesellschaft  
geprüft werden kann. Da sie die tat-
sächliche Empfängerin des Darle-
hens ist, kann der sog. Drittvergleich 
(ob das Darlehen unter den gleichen 
Bedingungen auch von einem frem-
den Dritten gewährt worden wäre, 
was eine vGA ausschließt) nur bei 
ihr geführt werden.

Hinweis: Der Fall betraf das Streit-
jahr 2004. Die Regelungen zur Ge-
sellschafter-Fremdfinanzierung in der 
damaligen Fassung wurden durch 
das Regelungskonzept der Zins-
schranke (§ 4h EStG) ersetzt. 
Gleichwohl sind die Grundsätze des 
Urteils auf das aktuelle Recht an-
wendbar.

Zinsverbindlichkeit ist bei 
Passivierung eines Dar- 
lehens mit steigenden  
Zinssätzen abzuzinsen

Erhält ein bilanzierender Steuer-
pflichtiger ein Darlehen mit steigen-
den Zinssätzen, muss er in seiner 
Bilanz für die Verpflichtung, die am 
Bilanzstichtag bestehende Darle-
hensverbindlichkeit in späteren Jah-
ren höher zu verzinsen, eine Ver-
bindlichkeit ansetzen. Dabei ist der 
durchschnittliche Zinssatz für die 

gesamte Laufzeit zu ermitteln. Der 
Unterschiedsbetrag zwischen den 
im Wirtschaftsjahr tatsächlich ge-
zahlten Zinsen und den aufgrund 
des durchschnittlichen Zinssatzes 
berechneten Zinsen ist als Passiv-
posten zu erfassen. Dieser Unter-
schiedsbetrag ist, da er unverzinslich 
ist, abzuzinsen. Dass zivilrechtlich 
eine Verzinsung des Unterschieds-
betrags nicht wirksam vereinbart 
werden kann (Verbot von Zinseszin-
sen), steht dem nicht entgegen 
(BFH, Urt. v. 25.05.2016, I R 17/15, 
DStR 2016, S. 2380).

GmbH-Beteiligung als  
notwendiges Sonder- 
betriebsvermögen

Der Kläger war alleiniger Gesell-
schafter und Geschäftsführer einer 
GmbH, die mit Draht- und Stahler-
zeugnissen handelte. 2006 gründete 
der Kläger mit D eine KG, an der bei-
de hälftig beteiligt waren. Der Kläger 
war zugleich alleiniger Gesellschafter 
und Geschäftsführer der Komple-
mentär-GmbH. Die KG produzierte 
Drahterzeugnisse (Drahtzieherei). Das 
hatte vorher D als Einzelunterneh-
mer getan. Sein bisheriges Anlage-
vermögen hatte D zunächst an die 
KG verpachtet, Ende 2007 dann in 
die KG eingebracht.

Der Kläger verfügte über die notwen-
digen Kontakte auf dem Beschaf-
fungsmarkt und über finanzielle Mit-
tel. So gewährte die GmbH der KG 
ein Darlehen von 250.000 €. Die KG 
bezog die für die Produktion benötig-
ten Rohstoffe (sog. Vormaterialien) 
ausschließlich von der GmbH. Dane-
ben belieferte die GmbH weiterhin 
Kunden mit Stahl- und Drahterzeug-
nissen, nicht aber mit Vormaterialien. 
Die Lieferungen der GmbH an die 
KG machten 60 % der Gesamtliefe-
rungen der GmbH aus. Die GmbH-
Beteiligung des Klägers wurde in 
den Steuerbilanzen der KG nicht als 
Sonderbetriebsvermögen erfasst. Die 
Gewinnausschüttungen wurden als 
Kapitalerträge behandelt. Über das 

Vermögen der GmbH und der KG 
wurden Insolvenzverfahren eröffnet.

Der Kläger machte beim Finanzamt 
Sonderbetriebsausgaben in Höhe von 
772.000 € geltend; unter anderem 
wegen des Ausfalls des Darlehens 
gegenüber der GmbH.

Das lehnte das Finanzgericht Müns-
ter (FG Münster, Urt. v. 21.09.2016, 
7 K 2314/13, (Rev. zugel.)) ab, weil 
sich die Beteiligung nicht im Gesamt-
handsvermögen der KG befand. Das 
war daran erkennbar, dass die KG 
keine Sonderbilanz für den Kläger 
aufgestellt hatte, in der die Anteile 
aktiviert wurden. Die Beteiligung war 
auch kein notwendiges Sonderbe-
triebsvermögen, weil die Beteiligung 
des Klägers an der GmbH seine Be-
teiligung an der KG nicht gestärkt 
hat. Dafür fehlte eine enge wirt-
schaftliche Verflechtung. Zwar be-
standen sehr enge Geschäftsbezie-
hungen zwischen GmbH und KG. 
Daneben bestand aber ein erheb- 
licher eigener Geschäftsbetrieb der 
GmbH.

Bestimmungsort  
innergemeinschaftlicher 
Lieferungen

Der Bestimmungsort für eine Liefe-
rung ergibt sich nur dann aus der für 
diese Lieferung ausgestellten Rech-
nung, wenn von einer Beförderung zu 
dem in der Rechnung angegebenen 
Unternehmensort des Abnehmers 
auszugehen ist. Eine steuerbefreite 
innergemeinschaftliche Lieferung setzt 
voraus, dass die Lieferung an einen 
zur Erwerbsbesteuerung verpflichte-
ten Unternehmer erfolgt (§ 6a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und Nr. 3 
UStG). Ist der angegebene Empfän-
ger eine Scheinfirma und treffen des-
halb die Angaben in den Rechnun-
gen, soweit es den Bestimmungsort 
betrifft, nicht zu, kann die Steuerbe-
freiung nicht in Anspruch genommen 
werden.

Das Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH, Urt. v. 10.08.2016, V R 45/15, 
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DStR 2016, S. 2402) hierzu ist zur 
alten Rechtslage ergangen. Seit 
dem 1. Oktober 2013 ist der Nach-
weis, dass der Gegenstand der Lie-
ferung in das übrige Gemeinschafts-
gebiet befördert oder versendet 
wurde, vorrangig durch das Doppel 
der Rechnung und die sog. Gelan-
gensbestätigung zu führen (§ 17a 
Abs. 2 Nr. 2 UStDV i. d. F. der 11. VO 
zur Änderung der UStDV, BGBl 2013 I, 
S. 602).

Allgemeinverbindlich-
erklärung eines Tarifver-
trages nur bei Befassung 
des zuständigen Ministers 
wirksam

Die Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen soll die Vereinba-
rung untertariflicher Arbeitsbedin-
gungen zu Lasten von Arbeitneh-
mern verhindern. Durch eine solche, 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BAMS) auszuspre-
chende Erklärung wird die Geltung 
der Rechtsnormen eines Tarifver-
trags in seinem Geltungsbereich auf 
die bisher dort nicht tarifgebundenen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer er-
streckt (§ 5 TVG). Voraussetzung im 
Streitjahr war jedoch, dass der Bun-
desminister den betreffenden Tarif-
vertrag im Einvernehmen mit einem 
aus je drei Vertretern der Spitzenor-
ganisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer bestehenden Aus-
schuss auf Antrag einer Tarifver-
tragspartei beschließt, dass die tarif-
gebundenen Arbeitgeber nicht 
weniger als 50 % der unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags fal-
lenden Arbeitnehmer beschäftigen 
und dass die Allgemeinverbindlicher-
klärung im öffentlichen Interesse ge-
boten erscheint.

In einem vom Bundesarbeitsgericht 
entschiedenen Fall wandten sich Ar-
beitgeber, die nicht tarifgebunden 
waren, gegen einige im Laufe der 
Jahre vom Bundesministerium aus-
gesprochene Allgemeinverbindlich-
erklärungen des Tarifvertrags über 

das Sozialkassenverfahren im Bau-
gewerbe. Sie vertraten die Auffas-
sung, dass die gesetzlichen Voraus-
setzungen nicht vorlagen. Vor dem 
Bundesarbeitsgericht (BAG, Beschl. 
v. 21.09.2016, 10 ABR 33/15) beka-
men sie nun Recht. Das Gericht be-
tonte, dass es sich bei der Allge-
meinverbindlicherklärung von Tarif- 
verträgen um eine Normsetzung 
handele, die nach dem Demokratie-
prinzip die Befassung des zuständi-
gen Ministers für Arbeit und Soziales 
voraussetze. Eine solche Befassung 
sei in den betreffenden Fällen nicht 
erfolgt. Darüber hinaus gebe es keine 
tragfähige Grundlage für die Annah-
me, dass zum Zeitpunkt des Erlas-
ses der Allgemeinverbindlicherklä-
rungen in der Baubranche mindes- 
tens 50 % der unter den Geltungsbe-
reich des Tarifvertrages fallenden  
Arbeitnehmer bei tarifgebundenen 
Arbeitgebern beschäftigt waren.

Die Feststellung der Unwirksamkeit 
der Allgemeinverbindlicherklärungen 
führt dazu, dass im maßgeblichen 
Zeitraum nur für tarifgebundene Ar-
beitgeber eine Beitragspflicht zu den 
Sozialkassen des Baugewerbes be-
stand.

Hinweis: Ab 16. August 2016 änder-
ten sich die Voraussetzungen, nach 
denen das BMAS im Einvernehmen 
mit den genannten Vertretern einen 
Tarifvertrag für allgemeinverbindlich 
erklären kann. Die Neuregelung stellt 
darauf ab, dass die Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung im öffentlichen 
Interesse geboten erscheint.

Verlangen des Arbeitgebers 
nach sog. versicherungs-
förmiger Lösung u. U. 
schon vor der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses 
möglich

Das Gesetz über die betriebliche  
Altersversorgung regelt auch die Un-
verfallbarkeit von Versorgungsan-
wartschaften. Sie bleiben erhalten, 
wenn das Arbeitsverhältnis vor Ein-

tritt des Versorgungsfalls, jedoch 
nach Vollendung des 25. Lebensjah-
res (ab 2018: 21. Lebensjahres) en-
det und die Versorgungszusage zu 
diesem Zeitpunkt mindestens fünf 
Jahre (ab 2018: drei Jahre) bestan-
den hat (§ 1b Abs. 1 Satz 1 Bet-
rAVG). Wird die betriebliche Alters-
versorgung über eine Direkt- 
versicherung (§ 1b Abs. 2 Satz 1 Be-
trAVG) durchgeführt, tritt an die Stel-
le der Ansprüche eines vorzeitig mit 
einer gesetzlich unverfallbaren An-
wartschaft aus dem Arbeitsverhältnis 
ausgeschiedenen Arbeitnehmers auf 
Verlangen des Arbeitgebers unter 
bestimmten Voraussetzungen die 
von dem Versicherer nach dem  
Versicherungsvertrag zu erbringen-
de Versicherungsleistung (sog. ver-
sicherungsförmige Lösung (§ 2 Abs. 
2 Satz 2 BetrAVG)). Das diesbezüg-
liche Verlangen des Arbeitgebers 
muss dem Arbeitnehmer und dem 
Versicherer gegenüber spätestens 
drei Monate nach der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses erklärt wer-
den (§ 2 Abs. 2 Satz 3 BetrAVG). 
Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG, Urt. v. 19.05.2016, 3 AZR 
794/14, DB 2016, S. 2004) nun ent-
schieden, dass dieses Verlangen 
auch bereits vor der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses des Arbeitneh-
mers wirksam erklärt werden kann, 
jedoch nur, wenn zum Zeitpunkt des 
Zugangs der Erklärung beim Arbeit-
nehmer und bei der Versicherung 
bereits ein sachlicher und zeitlicher 
Zusammenhang mit einer konkret 
bevorstehenden Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses besteht.

Zahlung für Ausschluss 
des Versorgungsaus-
gleichs kann abziehbar 
sein

Ausgleichszahlungen, die ein Steu-
erpflichtiger an seinen früheren Ehe-
partner zur Abfindung des Versor-
gungsausgleichs leistet, können als 
Sonderausgaben (§ 10 Abs. 1 Nr. 1b 
EStG i. d. F. des Jahressteuergeset-
zes 2010) abziehbar sein. So ent-
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scheid das Schleswig Holsteinische 
Finanzgericht (Schleswig-Holsteini-
sches FG, Urt. v. 18.07.2016, 3 K 49/ 
14, (Rev. eingel., Az. BFH: X R 24/16), 
EFG 2016, S. 1603). Voraussetzung 
nach der im Streitjahr geltenden 
Rechtslage ist, dass die den Sonder-
ausgaben zugrunde liegenden spä-
teren Einnahmen bei der ausgleichs-
pflichtigen Person der Besteuerung 
unterliegen (§ 22 Nr. 1c EStG a. F.). 
Die ausgleichsberechtigte Person, 
also der Empfänger der Ausgleichs-
zahlung, muss zudem unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig sein.

Der Bundesfinanzhof muss den Fall 
abschließend entscheiden.

Hinweis: Seit 2015 gelten neue Vor-
aussetzungen für die Abziehbarkeit 
von Ausgleichszahlungen zur Ver-
meidung des Versorgungsausgleichs. 
Sie sind nur noch auf Antrag und mit 
Zustimmung des Ausgleichsberech-
tigten als Sonderausgaben abzieh-
bar. Der Antrag kann nicht zurückge-
nommen, aber mit Wirkung auf den 
nächsten Veranlagungszeitraum wi-
derrufen werden (§ 10 Abs. 1a Nr. 1 
Sätze 4 und 5 i. V. m. Nr. 3 Satz 2 
EStG).

Ausgleichszahlungen im Rahmen des 
Versorgungsausgleichs sind eben-
falls als Sonderausgaben abziehbar 
(§ 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG).

Prüfung der Einkommens-
grenzen bei Ehegatten-
splitting und fiktiver unbe-
schränkter Steuerpflicht

Ehegatten, die im Inland weder ei-
nen Wohnsitz noch ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben, können unter 
Anwendung des Splittingverfahrens 
zusammen veranlagt werden, sofern 
die Voraussetzungen der sog. fiktiven 
unbeschränkten Einkommensteuer-
pflicht erfüllt sind. Dazu müssen ent-
weder die Einkünfte im Kalenderjahr 
zu mindestens 90 % der deutschen 
Einkommensteuer unterliegen oder 
die nicht der deutschen Einkommen-
steuer unterliegenden Einkünfte dür-
fen den Grundfreibetrag nicht über-
steigen. Für Angehörige eines Mit- 
gliedstaates der Europäischen Uni-
on ist bei der Beurteilung der We-
sentlichkeitsgrenze auf die Einkünfte 
beider Ehegatten abzustellen und 
der Grundfreibetrag zu verdoppeln.

Die Finanzverwaltung ist bisher von 
einer zweistufigen Prüfung ausge-
gangen. Zur Ermittlung der Wesent-
lichkeitsgrenzen wurden die Einkünfte 
beider Ehegatten getrennt unter An-
satz des einfachen Grundfreibetrags 
geprüft.Der Bundesfinanzhof (BFH, 
Urt. v. 06.05.2015, I R 16/14, BStBl 
2015 II, S. 957) will in einem solchen 
Fall die einstufige Prüfung ange-
wandt wissen. Danach ist der Ansatz 
des doppelten Grundfreibetrags auf 
die Einkünfte beider Ehegatten an-
zuwenden. Die Verwaltung folgt zwi-

schenzeitlich dieser Entscheidung 
(H 1a EStH 2015).

Ergänzend hierzu erläutert die Ober-
finanzdirektion Niedersachsen (OFD 
Niedersachsen, Vfg. v. 16.08.2016, 
S 2104 - 3 - St 213, DB 2016, S. 2027) 
ausführlich die Berechnungsgrund-
lagen für dieses Verfahren und weist 
u. a. darauf hin, dass bereits im Lohn-
steuerabzugsverfahren die Steuer-
klasse III berücksichtigt werden kann. 
Es ist sodann eine Pflichtveranla-
gung durchzuführen (§ 46 Abs. 2 Nr. 
7 Buchst. a oder b EStG). Stellt sich 
nachträglich heraus, dass die Vor-
aussetzungen der unbeschränkten 
Steuerpflicht tatsächlich nicht vorge-
legen haben, erfolgt die Veranlagung 
im Rahmen der beschränkten Steuer-
pflicht. Der Progressionsvorbehalt findet 
in diesen Fällen keine Anwendung.

Hinweis: Die Entscheidung des BFH 
ist beispielsweise günstig, wenn ein 
Ehegatte sehr geringe oder gar kei-
ne Einkünfte hat.

Übernahme von Fort- 
bildungskosten führt nicht 
zu Arbeitslohn

Steuerpflichtiger Arbeitslohn sind 
alle Einnahmen, die dem Arbeitneh-
mer aus dem Dienstverhältnis zuflie-
ßen. Das sind alle Bezüge und Vor-
teile, die der Arbeitnehmer als 
Gegenleistung für die Zurverfügung-
stellung seiner individuellen Arbeits-
kraft erhält. Dazu zählen nicht nur 
Bezüge in Geld, sondern auch Vor-
teile in Geldeswert, z. B. die Sachbe-
züge.

Das Finanzgericht Münster (FG Müns-
ter, Urt. v. 09.08.2016, 13 K 3218/13, 
(rkr.), EFG 2016, S. 1795) hat ent-
schieden, dass Kosten, die der Ar-
beitgeber für die Weiterbildung sei-
ner Arbeitnehmer zahlt, nicht zu 
steuerpflichtigem Arbeitslohn beim 
Arbeitnehmer führen. Aufgrund ge-
setzlicher Verpflichtungen waren die 
Arbeitnehmer verpflichtet, sich in be-
stimmten Zeitabständen weiterzubil-
den. Die tarifvertraglichen Bestim-
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Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH:

26. Januar 2017
BERGISCH GLADBACH:  AUSGESTALTUNG NEUER PENSIONSZUSAGEN EINES GESELLSCHAFTER-
GESCHÄFTSFÜHRERS – STRATEGIEN FÜR DEN EXIT
Steht ein EXIT aus der betrieblichen Pensionszusage im Vorfeld des Unternehmensverkaufs oder der Neuauf-
nahme weiterer Gesellschafter bevor, sind in der Praxis immer wieder Fälle anzutreffen, die aufgrund unsachge-
mäßer Gestaltung nicht nur zu einer Unterversorgung des Pensionsbegünstigten führen, sondern auch eine 
massive Steuerlast auslösen – für die Gesellschaft genauso wie für den Pensionsbegünstigten. Dabei existieren 
heute Lösungen und EXIT-Strategien, die – richtig umgesetzt – einerseits die Versorgungssituation des Gesell-
schafters im Blick behalten, andererseits steuerliche Fallstricke zu umgehen helfen.

 29. Januar 2017
GIESSEN - GRÜNDERSONNTAG - CHANCE 2017
Wir beraten Sie gerne in allen betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragen. Wir können für 
Gründungsvorhaben das Know-how der Dornbach-Gruppe bündeln und auf Ihre Wünsche ausrichten. Dabei 
möchten wir über die Gründungsberatung hinaus ein Partner an Ihrer Seite sein. Neben unserer fachlichen 
Kompetenz haben wir in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten moderne digitale Prozesse eingerichtet. 
Sie finden uns am „Gründersonntag“ in Halle 5, Stand A5. Jungunternehmer und Gründungswillige erwartet 
dabei ein umfassendes Informationsangebot rund um das Thema Existenzgründung.

06. Februar 2017
SAARBRÜCKEN: IHK SAARLAND – REFORM DER ERBSCHAFTSEUER – WER ZAHLT, WER PROFITIERT?
Kaum ein Thema wurde in den letzten zwei Jahren so kontrovers diskutiert wie die Reform des Erbschaftsteuer-
rechts. Kern des Anstoßes war die Verschonung von Betriebsvermögen, die vom Bundesverfassungsgericht 
zwar grundsätzlich bestätigt, in ihrer konkreten Ausgestaltung aber für verfassungswidrig erklärt wurde.
Nach zähem Ringen ist die Erbschaftsteuerreform 2016 in Kraft getreten. Die Neuregelungen werfen zahlreiche 
Fragen für die Praxis auf. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diese Fragen diskutieren und Ihnen wichtige Impulse 
für die Planung Ihrer Nachfolgeregelung geben.

Detaillierte Informationen zum Ablauf und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage  
www.dornbach.de unter Aktuelles/Veranstaltungen oder Sie wenden sich direkt an:

Frau Lydia Schmitz, PR- und Marketing-Referentin 
Telefon: +49 261 94 31 - 438  •  Mail: lschmitz@dornbach.de

mungen verpflichteten den Arbeit- 
geber, die Kosten für die Fortbil-
dungsmaßnahme zu übernehmen. 

Das Gericht stimmte der Auffassung 
des Arbeitgebers zu, dass die Kos-
tenübernahme in seinem eigenbe-

trieblichen Interesse liege. Es war 
demnach keine Lohnsteuer abzufüh-
ren.


